
ARBEITSKREIS DER SCHULLEITERINNEN UND SCHULLEITER 

HESSISCHER GRUNDSCHULEN 

Anrechnung von Referendaren mit 8 Stunden 

Neben den in den Positionspapieren bereits ausgeführten Standpunkten zu den 
Bereichen Inklusion, Intensivklasse, Ganztag, Ressourcen und Verwaltung 
vertritt der Arbeitskreis der Schulleiterinnen und Schulleiter hessischer Grundschulen 
die Meinung, dass man auch in anderen Bereichen schnell und unkompliziert tätig 
werden muss, um die Situationen an den Schulen zu verbessern. 

Der Lehrermangel insbesondere an den Grundschulen ist aktuell das vorherrschende 
Thema. Es werden mehr Studenten zum Grundschulstudium zugelassen und es 
kommen damit auch mehr Referendare und Referendarinnen auf die Grundschulen 
zu. Auch die Regelung, dass sich Studierende anderer Lehrämter für ein 
Grundschulreferendariat entscheiden können, trägt zu Erhöhung der Lehrkräfte im 
Vorbereitungsdienst an den Grundschulen bei. 

Der „Arbeitskreis der Schulleiterinnen und Schulleiter hessischer 
Grundschulen“ ist daher der Auffassung, dass im Sinne der erhöhten 
Referendarszahlen und einer qualitativ hochwertigen Ausbildung, die 
Referendare und Referendarinnen den Schulen nicht mehr mit 8 Stunden 
angerechnet werden dürfen. 

Kleinen Schulen ist es nur sehr schwer möglich, 8 Stunden für einen Referendar 
oder eine Referendarin zu Verfügung zu stellen, da dies oftmals mit einer Abordnung 
der Lehrkräfte vor Ort einhergehen würde. Bevor jedoch eine Schulleiterin / ein 
Schulleiter eine verdiente Lehrkraft für 8 Stunden abordnet, wird kein Referendar 
oder keine Referendarin genommen. Das wiederrum führt dazu, dass die großen 
Grundschulen zum Teil zwei Referendare oder Referendarinnen nehmen müssen, 
damit möglichst zügig weitere Grundschullehrkräfte ausgebildet werden. Aber auch 
in diesen Systemen fallen 8 bzw. 16 Stunden so ins Gewicht, dass Abordnungen oft 
unumgänglich sind. Uns ist allen der Mehrwert durch Referendare oder 
Referendarinnen bewusst, ebenso unsere Verpflichtung, Lehrkräfte auszubilden, 
aber letztlich ist der Mehrwert durch die Anrechnung nicht nutzbar. 

Des Weiteren findet man immer weniger Lehrkräfte, die sich dazu bereit erklären, 
Referendare oder Referendarinnen als Mentorin / Mentor zu unterstützen. Es 
bedeutet für sie ein zusätzliches Aufgabenfeld – insbesondere nach der 
Modularisierung der Lehrerausbildung – für das sie auch keine Entlastung erhalten.   

Würde man also Referendare und Referendarinnen ohne Anrechnung an die 
Schulen schicken, wären die Schulen in mehrfacher Weise entlastet und die 
Ausbildung qualitativ hochwertiger.  

Durch Doppelbesetzungen könnten die Mentoren die Referendare und 
Referendarinnen besser und intensiver betreuen. Insbesondere bei den 
Referendaren oder Referendarinnen aus einem anderen Lehramt ist dies dringend 
notwendig. Auch kleine Grundschulen könnten so ihrem Ausbildungsauftrag 
nachkommen.  


